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Für
Interessengemeinschaft der Eigenheimsiedlung Ruhleben e.v.
c/o Johannes Zurl Brombeerweg 40 , 14052 Berlin

Feststel lung

Unfang der steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach S 5 Abs. 1 Nr. I KStG von der Körperschaftsteuer befreit.
sie ist nach s 3 Nr. 6 Geurstc von der Gewerbesteuer befreit.

Hinseise zur steuerbegünst i gung
Die Körperschaft fördert in sinne den 55 51 ff. AO ausschließlich und unnittelbar
folgende gemeinnützi ge zwecke:
- Förderung von Zwecken i. s. des S 52 Absatz 2 satz 2 AO

Hinureise zur Ausstel lung von Zuwendungsbestät igungen
Die Körperschaft ist benechtigt' fün Spendenr die ihr zur Verwendung für diese zuJecke zugewendet
werdenr zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordnuck (S 50 Abs. 1 EStDv) auszu-
stellen. Die antlichen Muster fün die Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter httpst//[.vlw.formulare-bflnv.de als ausfüllbare Formulare zur verfügung.
Die Körperschaft ist berechtigt' für Mitgliedsbeiträge zuwendungsbestätigungen nach antlich
vorgeschriebenem Vordruck (S 50 Abs. 1 EstDV) auszustellen.
Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden'
wenn das Datun dieses Freistellungsbescheids nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 Ao).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätlgungen und fehlvenurendeten Zuwendungen
t{er vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in den Zu$,endungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet wenden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei tllird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 Z' die entgangene cewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
dung angesetzt (s lob Abs. 4 EstG, s 9 Abs. 3 KstG, 5 9 Nr. 5 Gewstc).

Hi nweise zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen' die bis zum 31.12.2024 zutließen' reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzug nach S 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sor,rie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10
Satz i Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Ubertassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das cleiche gilt bis zum o. a. Zeltpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach 5 44b Abs. 6 Satz I Nr. 3 EStc durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzdi enst Iei stungs i nst i tut .
Die Vorlage dleses Bescheides ist unzulässigr wenn die Erträge in einem $,irtschaftlichen
ceschäftsbetrieb anfallenr für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Annerkungen
Bitte beachten Sier dass die Inanspnuchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen ceschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzant - ggf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt, Die tatsächliche Geschäftsführung nuss auf die ausschließliche
und unnittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
satzung beachten.
Dies nuss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (lufstellung der Einnahnen und Ausgab-
enr Tätigkeitsberichtr Vernögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entt{icklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (S 63 Ao).

***** FortsetzunE siehe seite 2 x**xx

Konten des Finanzamts:

lleitere Informatione
Internet unter wuru.b

uf der letzten Seite oder im
i n. de,/ sen/ f i nanzen/steuern
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Kreditinstitut:
LBB - Berliner Sparkasse
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63
Postbank Ndl Deutsche Bank
IBAN DE09 100',t 0010 0691 5551 00
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Er läuterungen
Verei nsz$,eck
(Ao).

ist die Förderung des Siedlungswesens im Sinne des 5 52 Abs. 2 Satz 2 Abgabenordnung

zur Überprüfung der tatsächlichen Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit sind für die Jahre
2O2O- 2022 folgende Unterlagen bis zum 31.7.2023 einzureichen:

- Jahresabschlüsse (Kassenberichte)
- Tätigkeitsbenichte und- Körperschaftsteuererklärung mittels Elsteronline (www,elsteronline.de) nach Vordruck Kst I mit
Anlage cem 1

Hinweis: KSt 1 A ist ausschließlich für die gcmbH bestimmt)

Den Tätlgkeitsberichten muss zu entnehnen sein, in t4elcher t{eise die tatsächliche Geschäftsführung
auf die Erfül lung der satzungsgemäßen zwecke gerichtet t,Jar.sol lten die Einnahnen in
t{irtschaftlichen ceschäftsbetrieb einschl. der Unsatzsteuer insgesamt 35.000 € übersteigen, dann
sind neben den o.g. Unterlagen' die Anlage E0n ggt. rnit den Aniagen AVIEÜR, szE elektrönisch zu
übermi tte ln.

Sollten Sie von einern Angehörigen der steuerberatenden Berufe vertreten werdenr ist die Steuerer-
klärung zum 28,O2.2o24abzugeben. Die Abgabefrist per 31.O7.2023 stellt in diesem Fall keine
vorzeitige Anforderung der steuererklärung dar.
HINWEIS: Ihrer gesetzlichen Verpflichtung' die steuererklärungen einzureichen, kommen sie künftig
grundsätzlich nun noch dann nach, wenn Sie diese elektronisch nach antl'ich vorgeschriebenem
Datensatz an die Finanzvert{altung übernitteln. Die Abgabe Ihrer Steuererklärung in Papierforn
steht daher einer Nichtabgabe gleichr wenn keine cründe für eine Anerkennung als
Härtefal lvonl iegen. l{eitere Informationen zur elektronischen Ubermitt lung von steuererkläiungen
erhalten sie im Internet unter t{tllt,,.elster.de

Diesen Festsetzung llegen lhre (am 15.10.2020 um 18:43:59 Uhr) in authentlfizierter Form übernit-
telten Daten zugrunde.

Rechtsbehe I fsbe lehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Venwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Den Einspruch ist bei dem vorbezelchneten Finanzant oder bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichenr diesem / dieser elektronisch zu übernitteln oder dör{ zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist Jedoch ausgeschlossenr soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetztr geQen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage' Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall viird der neue
Ver$raltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahnens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspnuchs beträgt einen Monat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages' an den lhnen dieser Bescheld bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe nit den dritten Tag nach Aufgabe zur post als
beriirkt' es sei denn' dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
Ilatenschut zhi nt{ei s
Informatlonen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerverlraltung und über lhre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverondnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehnen ste bitte den a'l lgenelnen Informationsschreiben der Finanzver$,altung. Dieses
Infornationsschreiben finden sie unter il,wt{.finanzamt.de (unter der Rubnik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

l|,eitere Informationen

öffnungszei ten:

Angaben finden Sie unter t,,t.,w.berlin.de
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